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Prüfungsrechte des Rechnungshofs bei der IHK Erfurt  
durch das Verwaltungsgericht Weimar bestätigt  
 

Der Thüringer Rechnungshof wollte im vergangenen Jahr erstmals die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der drei Industrie- und Handelskammern in Thü-
ringen prüfen. Die Prüfung wurde im Mai 2015 für Juli des gleichen Jahres 
angekündigt. Planmäßig konnte sie allerdings nur bei der IHK Ostthüringen zu 
Gera begonnen werden. Die IHK Erfurt und die IHK Südthüringen verweiger-
ten trotz Prüfungsanordnung durch den Rechnungshof im August 2015 ihre 
Prüfung. 

Im September 2015 erhoben beide Industrie- und Handelskammern Klage ge-
gen die beabsichtigte Prüfung bei dem jeweils für sie zuständigen Verwal-
tungsgericht mit dem Ziel, die Prüfungsanordnungen aufheben zu lassen. 

Am 14. November 2016 hat das Verwaltungsgericht Weimar, dessen zustän-
dige Kammer die Sache mangels besonderer tatsächlicher und rechtlicher 
Schwierigkeiten auf den Einzelrichter übertragen hatte, die Klage der IHK Er-
furt abgewiesen und die Prüfungsrechte des Rechnungshof vollumfänglich be-
stätigt.  

Rechtsgrundlage für die Prüfung sei § 111 der Landeshaushaltsordnung. Die 
Prüfungszuständigkeit des Rechnungshofs, die sich bereits aus der Verfas-
sung ergebe, stehe nicht zur Disposition des Rechnungshofs. Bereits das 
Bundesverwaltungsgericht habe festgestellt, dass das Haushaltsgrundsätze-
gesetz den Grundsatz möglichst lückenloser Kontrolle der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der landesunmittelbaren Personen öffentlichen Rechts 
normiere, zu denen die IHK Erfurt nach Darlegung des Verwaltungsgerichts 
unstreitig gehöre. Dadurch sollen eine wirksame parlamentarische Finanzkon-
trolle gewährleistet und prüfungsfreie Räume vermieden werden. Das Verwal-
tungsgericht Weimar führt aus, dass das Bundesverwaltungsgericht bereits 
festgestellt habe, dass eine interne Prüfung der IHK Erfurt durch die Rech-
nungsprüfungsstelle des Deutschen Industrie- und Handelskammertags nicht 
gleichwertig mit der Prüfung durch den Rechnungshof sei. Die Prüfung durch 
den Rechnungshof gehe über eine interne Prüfung hinaus. Das Verwaltungs-
gericht Weimar stellt weiter fest, dass die IHK Erfurt durch die beabsichtigte 
Prüfung auch weder in ihrem Selbstverwaltungsrecht noch in ihren Grund-
rechten verletzt werde. Die Prüfung sei auch nicht unverhältnismäßig. Die IHK 
Erfurt meinte das, weil sie bisher nicht geprüft worden sei. Daraus könne sie 
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nach Auffassung des Verwaltungsgerichts aber nichts für sich herleiten. Un-
verhältnismäßig sei die Prüfung auch deshalb nicht, weil sie abgelaufene 
Haushaltsjahre betreffe und deshalb nicht in unzumutbarer Weise in den lau-
fenden Betrieb eingreife.  

Am gleichen Tag ist eine Klage der IHK Erfurt gegen das Wirtschaftsministe-
rium mit der dieses verpflichtet werden sollte, trotz fehlenden Einvernehmens 
mit dem Rechnungshof eine Ausnahmezulassung von der Prüfung durch den 
Rechnungshof zu erteilen, ebenfalls abgewiesen worden. 

Über gleichgelagerte Klagen der IHK Südthüringen beim Verwaltungsgericht 
Meiningen ist noch nicht entschieden. 

Beide Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Weimar sind auf der Internet-
seite des Rechnungshofs veröffentlicht. Sie sind noch nicht rechtskräftig. Der 
IHK Erfurt steht gegen das Urteil Berufung an das Oberverwaltungsgericht zu, 
wenn sie von diesem zugelassen wird. Die Zulassung kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Urteils beantragt werden. 

 

 


